
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma WENDEL-Arbeitsbühnen 
für die Lieferung von Maschinen und Geräten (Lieferbedingungen) 

Stand: 1. Januar 2000

I. Allgemeines 
Nachstehende Lieferbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen 
Leistungen, einschließlich entgeltlicher und unentgeltlicher Beratungsleistungen, sofern sie 
nicht mit der ausdrücklichen Zustimmung des Verkäufers abgeändert oder ausgeschlossen 
werden. 
Bedingungen des Käufers werden auch dann nicht Vertragsbestandteil, wenn ihnen der 
Verkäufer nicht nochmals widerspricht und die vertraglich geschuldete Lieferung/Leistung 
vorbehaltlos erbringt. 
Von diesen Bedingungen abweichende Vereinbarungen sollen in die Auftragsbestätigung 
aufgenommen werden 
II. Angebot und Lieferumfang 
1. Angebote des Verkäufers sind stets freibleibend. Die zu dem Angebot gehörenden 

Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- u. Maßangaben sind nur annä-
hernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Leis-
tungen und Betriebskosten werden als Durchschnittswerte angegeben. An Kostenan-
schlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich der Verkäufer Eigentums- 
u. Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 

2. Der Kaufvertrag ist abgeschlossen, wenn der Verkäufer die Annahme der Bestellung 
des näher bezeichneten Kaufgegenstandes schriftlich bestätigt hat oder die Lieferung 
ausgeführt ist. Der Verkäufer ist jedoch verpflichtet, eine etwaige Ablehnung der Be-
stellung unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

3. Sämtliche zwischen Verkäufer und Käufer getroffenen Vereinbarungen sind in dem 
jeweiligen Liefervertrag schriftlich niederzulegen. Dies gilt auch für Nebenabreden, Zu-
sicherungen und nachträgliche Vertragsänderungen. 

4. Konstruktions- u. Formänderungen des Liefergegenstandes bleiben vorbehalten, 
soweit der Liefergegenstand nicht erheblich geändert wird und die Änderungen dem 
Käufer zumutbar sind. 

5. Angaben in dem Käufer ausgehändigten Beschreibungen über Lieferumfang, Ausse-
hen, Leistungen, Maße, Gewichte, Betriebsstoffverbrauch und Betriebskosten sind 
Vertragsinhalt. Sie stellen keine zugesicherte Eigenschaft dar, sofern der Verkäufer 
nicht ausdrücklich etwas erklärt. Sie dienen lediglich als Maßstab zur Feststellung, ob 
der Kaufgegenstand fehlerfrei ist. 

III. Preis und Zahlung 
1. Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Lager des Verkäufers oder bei 

Versendung vom Herstellerwerk aus ab Werk, ausschließlich Verpackung. Die Preise 
verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Soll die Lieferung mehr als 4 Monate nach 
Vertragsabschluß erfolgen, ist der Verkäufer bei Preiserhöhungen seiner Vorlieferan-
ten unerwarteten Steigerungen von Lohn- u. Transportkosten berechtigt. Verhandlun-
gen über eine Neufestsetzung des Preises zu verlangen. An den vereinbarten Preis ist 
der Verkäufer nur für die vereinbarte Lieferzeit gebunden. Mehraufwendungen, die 
dem Verkäufer durch den Annahmeverzug des Käufers entstehen, kann er vom Käufer 
ersetzt verlangen. 

2. Mangels besonderer Vereinbarung ist die Zahlung nach Lieferung oder Bereitstellung 
und Erhalt der Rechnung ohne jene Abzug frei Zahlstelle des Verkäufers zu leisten. 
Die dem Käufer aus § 320 BGB zustehenden Zurückbehaltungsrechte werden hier-
durch nicht berührt. Skonti-Zusagen gelten nur für den Fall, daß sich der Käufer mit der 
Bezahlung früherer Lieferungen nicht im Rückstand befindet. 

3. Der Verkäufer nimmt nur bei entsprechender Vereinbarung diskontfähige und ord-
nungsgemäß versteuerte Wechsel zahlungshalber an. Gutschriften über Wechsel und 
Schecks erfolgen vorbehaltlich des Eingangs abzüglich der Auslagen des Tages, an 
dem der Verkäufer über den Gegenstand verfügen kann. 

4. Die Aufrechnung mit etwaigen vom Verkäufer bestrittenen oder nicht rechtskräftig 
festgestellten Gegenansprüchen des Käufers ist nicht statthaft. Ein Zurückbehaltungs-
recht kann der Käufer nur geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus dem Kauf-
vertrag beruht. Wenn eine Mängelrüge geltend gemacht wird, dürfen Zahlungen des 
Käufers in einem Umfange zurückbehalten werden, die in einem angemessenen Ver-
hältnis zu den aufgetretenen Mängeln stehen 

5. Zahlungen dürfen an Angestellte des Verkäufers nur erfolgen, wenn diese eine gültige 
Inkassovollmacht vorweisen. 

IV. Lieferfristen und Verzug 
1. Lieferfristen und -termine sind nur dann verbindlich vereinbart, wenn sie vom Verkäufer 

ausdrücklich so bezeichnet sind. Die Lieferfrist beginnt mit Zustandekommen des Ver-
trages, jedoch nicht vor der Beibringung etwaiger vom Käufer zu beschaffenden Unter-
lagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung. 

2. Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung ist vorbehalten. 
3. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen rechtmäßiger 

Arbeitskämpfe, insbesondere von Streiks und Aussperrung sowie beim Eintritt unvor-
hergesehener Hindernisse, welche außerhalb des Willens des Verkäufers oder seiner 
Erfüllungsgehilfen liegen, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Lieferung 
des verkauften Gegenstandes von Einfluß sind. 

4. Entsprechendes gilt, wenn der Verkäufer seinerseits nicht rechtzeitig beliefert wird. Der 
Verkäufer ist zum Rücktritt berechtigt, wenn der Hersteller ihn nicht beliefert. Dies gilt 
jedoch nicht, wenn die Nichtlieferung vom Verkäufer zu vertreten ist (z.B. Zahlungsver-
zug). 

5. Für durch Verschulden seines Vorlieferanten verzögerte oder unterbliebene (Unmög-
lichkeit) Lieferungen hat der Verkäufer - ausgenommen Auswahl- oder Überwa-
chungsverschulden - nicht einzustehen. Satz 1 gilt nicht, falls sich das Verhältnis zwi-
schen Verkäufer und Käufer nach Werkvertragsrecht bestimmt. In jedem Fall ist der 
Verkäufer verpflichtet, den Käufer schadlos zu halten, sofern dieser die ihm abgetrete-
nen Ansprüche gegenüber dem Zulieferer nicht vollständig durchsetzen kann. 

V. Gefahrübergang und Transport 
1. Im Falle des Versendungskaufes geht die Gefahr mit der Übergabe der Ware an einen 

Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Lagers oder bei 
Direktversand ab Werk mit dem Verlassen des Werkes auf den Käufer über. Das gilt 
auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Verkäufer noch weitere Leistungen 
übernommen hat. 

2. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Käufer zu vertreten hat, so 
geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft ab auf den Käufer über. Jedoch ist 
der Verkäufer verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Käufers die Versicherungen zu 
bewirken, die dieser verlangt. 

3. Angelieferte Gegenstände sind auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom 
Käufer unbeschadet der Rechte aus Abschnitt VII (Mängelrüge und Haftung für Män-
gel) entgegenzunehmen. 

4. Teillieferungen sind zulässig, soweit diese dem Käufer zumutbar sind. 
VI. Eigentumsvorbehalt 
1. Der Verkäufer behält sich das Eigentumsrecht bis zur völligen Bezahlung aller Forde-

rungen aus der Geschäftsvereinbarung mit dem Käufer vor. 
2. Der Käufer ist verpflichtet den Kaufgegenstand gegen Eingriffe von dritter Seite zu 

sichern, sowie unverzüglich gegen Feuer "für fremde Rechnung" zu versichern und 
dies auf Verlangen nachzuweisen; andernfalls ist der Verkäufer berechtigt, diese auf 
Kosten des Käufers selbst zu versichern. Der Käufer verpflichtet sich, etwaige 
Brandentschädigungsansprüche an den Verkäufer abzutreten. 

3. Der Käufer darf den Kaufgegenstand ohne die Zustimmung des Verkäufers weder 
verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Der Verkäufer ist verpflichtet, den Verkäu-

fer bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter unverzüglich schriftlich zu benach-
richtigen, damit der Verkäufer Klage gemäß § 7 ZPO erheben kann. Soweit der Dritte 
nicht in der Lage ist, dem Verkäufer die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten 
einer Klage nach § 771 ZPO zu erstatten, ist der Käufer zum Ausgleich der Kosten ver-
pflichtet. 

4. Der Käufer ist berechtigt, die Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu 
verkaufen. Er tritt dem Verkäufer aber bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Fak-
tura-Endbetrages(einschl. MwSt.) des Verkäufers ab, die ihm aus der Weiterveräuße-
rung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob 
der Kaufgegenstand ohne oder nach  Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Ein-
ziehung dieser Forderungen ist der Käufer auch nach Abtretung ermächtigt. Die Be-
fugnis des Verkäufers, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt, 
jedoch verpflichtet sich der Verkäufer, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der 
Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Andernfalls kann 
der Verkäufer verlangen, daß der Käufer ihm die abgetretenen Forderungen und deren 
Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehö-
rigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern die Abtretung mitteilt. 

5. Soweit für den Kaufgegenstand ein Kfz-Brief ausgestellt ist, steht dem Verkäufer 
während der Dauer des Eigentumsvorbehalts das alleinige Recht zum Besitz des Kfz-
Briefes zu. 

6. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der 
Verkäufer zur Rücknahme der Ware nach Mahnung berechtigt und der Käufer zur 
Herausgabe verpflichtet. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung des Gegenstan-
des durch den Verkäufer liegt, sofern nicht das Verbraucherkreditgesetz Anwendung 
findet, ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn dies der Verkäufer ausdrücklich 
schriftlich erklärt. 

7. Sämtliche Kosten der Rücknahme und der Verwertung des Kaufgegenstandes trägt 
der Käufer. Die Verwertungskosten betragen ohne Nachweis 10% des Verwertungser-
löses, einschl. Umsatzsteuer. Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Ver-
käufer höhere oder der Käufer niedrigere Kosten nachweist. Der Erlös wird dem Käufer 
nach Abzug der Kosten und sonstiger mit dem Kaufvertrag zusammenhängender For-
derungen des Verkäufers gutgebracht. 

VII. Mängelrüge und Haftung für Mängel 
1. Für Mängel haftet der Verkäufer nur wie folgt: 
a) Der Käufer hat die empfangene Ware unverzüglich nach Eintreffen auf Menge, 

Beschaffenheit und zugesicherte Eigenschaften zu untersuchen. Offensichtliche Män-
gel hat er unverzüglich, spätestens binnen 14 Tagen durch schriftliche Anzeige an den 
Verkäufer zu rügen. Ist der Vertrag für beide Teile ein Handelsgeschäft, so gelten die 
§§ 377, 378 HGB mit der Maßgabe, daß erkennbare Mängel binnen 14 Tagen durch 
schriftliche Anzeige an den Verkäufer zu rügen sind. 

b) Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich, nach billigem Ermessen unterliegender Wahl 
des Verkäufers auszubessern oder neu zu liefern, die sich infolge eines vor dem Ge-
fahrenübergang liegenden Umstandes - insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, 
schlechter Baustoffe oder mangelhafter Ausführung - als unbrauchbar oder in ihrer 
Brauchbarkeit nicht unerheblich beeinträchtigt herausstellen. Ersetzte Teile werden Ei-
gentum des Verkäufers. Die Haftung des Verkäufers endet mit Ablauf der jeweils ge-
setzlichen Frist. Verzögern sich der Versand, die Aufstellung oder die Inbetriebnahme 
ohne Verschulden des Verkäufers, so erlischt die Haftung spätestens 12 Monate nach 
Gefahrenübergang. 

c) Das Recht des Käufers, Ansprüche aus Mängeln geltend zu machen, verjährt in allen 
Fällen vom Zeitpunkt der rechtzeitigen Rüge an in 6 Monaten; frühestens jedoch mit 
Ablauf der jeweiligen Gewährleistungsfrist. 

d) Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen 
entstanden sind. Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage 
bzw. Inbetriebsetzung durch den Käufer oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte 
oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, Austauschwerkstoffe, man-
gelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund; chemische, elektronische oder elektri-
sche Einflüsse, sofern sie nicht auf ein Verschulden des Verkäufers zurückzuführen 
sind. 

e) Zur Mängelbeseitigung hat der Käufer dem Verkäufer die nach billigem Ermessen 
erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Verweigert der diese, so ist der Ver-
käufer von der Mängelhaftung befreit. 

f) Für das Ersatzstück und die Ausbesserung beträgt die Gewährleistungsfrist 6 Monate; 
sie läuft mindestens aber bis zum Ablauf der ursprünglichen jeweiligen Gewährleis-
tungsfrist für den Liefergegenstand. Die Frist für die Mängelhaftung an dem Lieferge-
genstand wird um die Dauer der durch die Nachbesserungsarbeiten verursachten Be-
triebsunterbrechung verlängert. 

g) Durch etwa seitens des Käufers oder Dritter unsachgemäß ohne vorherige Genehmi-
gung des Verkäufers vorgenommene Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten wird 
die Haftung für die daraus entstandenen Folgen aufgehoben. 

h) Der Verkäufer haftet dem Käufer für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. Gleiches gilt dann, wenn der zu liefernden Wa-
re/Gegenstand eine zugesicherte Eigenschaft fehlt oder wenn der Verkäufer eine we-
sentliche Vertragspflicht schuldhaft verletzt. Sofern der Verkäufer fahrlässig eine Kar-
dinalpflicht oder eine vertragswesentliche Pflicht verletzt, ist seine Ersatzpflicht auf den 
vertragstypischen, unvorhersehbaren Schaden begrenzt. In allen anderen Fällen ist die 
Haftung des Verkäufers gegenüber dem Käufer - gleich, aus welchem Rechtsgrund - 
ausgeschlossen. Der Verkäufer wird sich auf diese Ausschlußklausel dann nicht beru-
fen, wenn zugunsten des Verkäufers Versicherungsdeckung für den vom Käufer gel-
tend gemachten Anspruch besteht. 

2. Für gebrauchte Waren übernimmt der Verkäufer nur dann eine Mängelhaftung, wenn 
dies mit dem Käufer ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. 

VIII. Garantiebestimmung 
Garantieleistung: Ersatzteile - ausgenommen sind: Lackierungen, Verschleißteile, 
Schäden durch Gewalt- und Fremdeinwirkung 
Erfüllungsort für Garantieleistung ist ausschließlich Riedstadt-Leeheim. Der Verkäufer 
gewährt keine kostenlose Vor-Ort-Garantie. 

IX. Allgemeine Haftungsbegrenzung 
1. Die Haftung des Verkäufers gegenüber dem Käufer richtet sich, soweit nicht vorste-

hend etwas anderes vereinbart ist, nach den gesetzlichen Bestimmungen. Dies gilt oh-
ne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs. Soweit Ansprü-
che gegenüber dem Verkäufer ausgeschlossen oder eingeschränkt sind, gilt dies auch 
zugunsten der persönlichen Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Erfül-
lungsgehilfen oder Stellvertreter des Verkäufers. 

2. Die vom Käufer gegenüber dem Verkäufer geltend zu machenden Ansprüche verjäh-
ren nach den gesetzlichen Bestimmungen. Es besteht jedoch eine Ausschlußfrist von 
6 Monaten, sofern der Verkäufer schriftlich einen Anspruch des Käufers als unbegrün-
det zurückgewiesen hat. 

X. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht 
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtstand für Lieferung und Zahlungen sowie für 
sämtliche zwischen den Parteien sich ergebenden Streitigkeiten ist grundsätzlich, so-
weit der Käufer Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffent-
lich-rechtliches Sondervermögen ist, Groß-Gerau. 


